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Einwilligungsklausel  

Der Antragssteller bestätigt, die Versicherungsbedingungen erhalten und verstanden zu 
haben und über die Identität des Versicherers, über die versicherten Risiken, den Umfang 
des Versicherungsschutzes, die Höhe der Prämie, die Pflichten des Versicherungsneh-
mers, die Laufzeit und Beendigung des Vertrages sowie die Bearbeitung der Personenda-
ten einschliesslich Zweck, Art der Datensammlung sowie Empfänger informiert worden zu 
sein.  

Hat die Gesellschaft die Informationspflicht des schweizerischen Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG) verletzt, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den 
Versicherungsvertrag durch schriftliche Erklärung zu kündigen. Die Kündigung wird mit 
Zugang bei der Gesellschaft wirksam. Das Kündigungsrecht erlischt 4 Wochen, nachdem 
der Versicherungsnehmer von der Pflichtverletzung und den gesetzlichen Informationen 
Kenntnis erhalten hat, jedenfalls spätestens 1 Jahr nach der Pflichtverletzung. Für im 
Fürstentum Liechtenstein gelegene Risiken und für Antragsteller mit gewöhnlichem Auf-
enthalt oder Hauptverwaltung im Fürstentum Liechtenstein gilt die Informationspflicht des 
liechtensteinischen Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VersVG). Hat die Gesell-
schaft die liechtensteinische Informationspflicht verletzt, so ist der Antragsteller an den 
Antrag nicht gebunden und der Versicherungsnehmer kann nach Vertragsabschluss vom 
Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens 4 Wochen nach Zugang der 
Police einschliesslich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht.  

Er/Sie bestätigt, die Informationen des gebundenen Versicherungsvermittlers der Allianz 
Suisse Gruppe erhalten zu haben.  

Der Antragssteller bestätigt, dass er/sie die Sprache, in der dieses Formular und die darin 
erwähnten Grundlagen abgefasst sind, versteht.  

Er/Sie ist an diesen Antrag während 14 Tagen gebunden, wenn es sich um eine Versiche-
rung ohne ärztliche Untersuchung handelt, und während 4 Wochen, wenn die Versiche-
rung eine ärztliche Untersuchung erfordert. In beiden Fällen beginnt die Frist mit der Über-
gabe des Antrags an die Gesellschaft. Er/Sie ermächtigt die Allianz Suisse, die zur An-
tragsprüfung, zur Risikobeurteilung und zur Vertragsabwicklung notwendigen Daten bei 
Dritten (Vorversicherer betreffend bisherigem Schadenverlauf, Bonitätsprüfungsgesell-
schaften, Mit- und Rückversicherer, Medizinalpersonen, Ärzte, Amtsstellen, Spitäler, Sozi-
alversicherer und Arbeitgeber bei Kollektivversicherungen) einzuholen, und die Daten für 
diese Zwecke sowie für interne Marketingzwecke gemäss den vorstehenden Datenschutz-
bestimmungen zu bearbeiten. Der Antragssteller ermächtigt die Allianz Suisse bei Motor-
fahrzeugschäden, unabhängig von der Ausrichtung einer Leistung, Daten zum Zwecke der 
Missbrauchsbekämpfung an die SVV Solution AG für die Eintragung in der elektronischen 
Datenbank CarClaims- Info zu übermitteln und auf bereits eingetragene Fahrzeugdaten 
sowie jederzeit auf die In- und Ausserverkehrsetzungsmeldungen der kantonalen Zulas-
sungsbehörden in der elektronischen Datenbank CLS-Info zu greifen. Der Antragssteller 
ermächtigt die Allianz Suisse Daten an ihre Generalagenturen weiterzuleiten.  

 


